
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/11/18 5Ob261/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1970

Norm

ZPO §393

ZPO §405 D

ZPO §462 Abs1

ZPO §497 Abs3

Rechtssatz

Die Fällung eines Zwischenurteils dem Grunde nach durch das BerG stellt gegenüber dem Berufungsantrag des

Beklagten, das der Klage stattgebende Ersturteil im Sinne der gänzlichen Klagsabweisung abzuändern, ein Minus dar.
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